
  
 

 
Beschlussauszug 

aus der 
ord. Sitzung der Gemeindevertretung Dabel  

vom 20.03.2024 

 
Top 6.5 Beratung und Beschluss über die Behandlung der Stellungnahmen der früh-

zeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
(§ 4 Abs. 1 BauGB) und Entwurfsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans Nr. 11 „Solarpark Dabel an der Biogasanlage“ der Gemeinde Dabel 
BV-448-2024 

 
Beschluss: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dabel beschließt:  
1. Die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurden geprüft und 
deren Behandlung wird entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in den Abwägungstabellen 
(Anlage 1 und Anlage 2) beschlossen.  
2. Der Planentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 11 „Solarpark Dabel an der 
Biogasanlage“ bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den textlichen Festsetzungen (Teil B) 
sowie dem Vorhaben- und Erschließungsplan wird in der vorliegenden Fassung vom Februar 
2024 beschlossen. Der Entwurf der Begründung nebst Umweltbericht sowie dessen Anlagen wer-
den in der vorliegenden Fassung vom Februar 2024 gebilligt.  
3. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 11 „Solarpark Dabel an der Biogas-
anlage“ mit der Begründung und Umweltbericht einschließlich der wesentlichen, bereits vorlie-
genden umweltbezogenen Stellungnahmen sind nach § 3 Abs. 2 BauGB im Internet zu veröffent-
lichen und die nach § 4 Absatz 2 Beteiligten sollen von der Veröffentlichung im Internet auf elek-
tronischem Weg benachrichtigt werden. Die Internetseite oder Internetadresse, unter der die ge-
nannten Unterlagen eingesehen werden können, die Dauer der Veröffentlichungsfrist sowie An-
gaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind vor Beginn der 
Veröffentlichungsfrist ortsüblich bekannt zu machen. Es ist darauf hinzuweisen, dass Stellung-
nahmen während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abgegeben werden können, dass Stellung-
nahmen elektronisch übermittelt werden sollen, bei Bedarf aber auch auf anderem Weg abgege-
ben werden können, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können und welche anderen leicht zu errei-
chenden Zugangsmöglichkeiten nach Satz 2 bestehen.  
4. Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, zu dem Pla-
nentwurf und zu dem Begründungsentwurf einzuholen.  
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

0 0 0 
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